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Rechtsschutz der Gemeinden gegen straßenverkehrsrechtliche Anordnungen 

Von Rechtsanwalt und Notar Prof. Dr. Bernhard Stüer, Münster/Osnabrück,  
und Oberregierungsrat Willi Probstfeld, Koblenz* 

Städte und Gemeinden sind vielfach zugleich Stra-
ßenverkehrsbehörden nach § 45 StVO. Sie sind 
dann selbst in der Lage, in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich straßenverkehrsrechtliche Regelungen zu 
treffen, Verkehrsschilder anzuordnen und damit die 
Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstre-
cken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des 
Verkehrs zu beschränken oder zu verbieten. Soweit 
die Gemeinen allerdings dafür nicht zuständig sind 
oder von einer oberen Straßenverkehrsbehörde 
Weisungen ergehen, stellt sich die Frage, ob die 
betroffene Gemeinde Abwehrrechte hat oder ob sie 
den straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen 
schutzlos ausgeliefert ist und welche Bedeutung die 
Selbstverwaltungsgarantie und die Planungshoheit 
haben. Anhand eines Beispiels aus der Praxis wird 
aufgezeigt, unter welchen Voraussetzungen die 
Gemeinden sich mit Hinweis auf die Selbstverwal-
tungsgarantie und die Planungshoheit erfolgreich 
zur Wehr setzen können. 

1. Straßenwegerecht und Straßenverkehrs-
recht im Widerstreit 

Bau und Nutzung von Straßen vollziehen sich in 
mehreren Schritten. An die Planfeststellung oder 
den Bebauungsplan schließt sich der Bau der Straße 
an. Es folgt die Widmung der Straße, auf deren 
Nutzung auch Maßnahmen der Straßenverkehrsbe-
hörden etwa durch die Aufstellung von Verkehrs-
schildern einwirken können. Nach Errichtung der 
Straßen stellt sich damit die Frage der Abgrenzung 
der Widmung von verkehrsregelnden Maßnahmen. 
Das Problem spitzt sich vor allem dann zu, wenn 
die gemeindliche Widmung und die verkehrsre-
gelnden Maßnahmen sich einander widersprechen. 

Dies mag ein Beispiel verdeutlichen: Eine Straßen-
verkehrsbehörde hatte eine zwischen zwei Ort-
schaften verlaufende Gemeindestraße auf Dauer für 
den allgemeinen Verkehr mit dem Zeichen 250 
StVO1 gesperrt. Lediglich landwirtschaftlicher 
Verkehr war noch zugelassen. Die Einmündung 
dieser Straße in eine Landesstraße sei gefährlich 
und unfallträchtig. 

Der dagegen von der Gemeinde erhobene Wider-
spruch und eine anschließende verwaltungsgericht-
liche Klage blieben zunächst ohne Erfolg. Das 
Verwaltungsgericht Koblenz bejahte zwar eine 
1.                                                            
*  Stüer lehrt an den Universitäten Münster und 

Osnabrück das Öffentliche Baurecht, Fachpla-
nungsrecht, Umweltrecht und Kommunalrecht. 
Probstfeld ist im Landesbetrieb für Straßen und 
Verkehrswesen Rheinland-Pfalz in Koblenz mit 
straßenrechtlichen Planfeststellungen und ande-
ren Fragen des Straßenrechts befasst. 

1  Verbot für Fahrzeuge aller Art. 

Klagebefugnis nach § 42 VwGO, lehnte es aber ab, 
die Sperrung in der Sache selbst zu prüfen, weil die 
gemeindliche Selbstverwaltung nach Art. 28 II 1 
GG einschließlich der Planungshoheit  nicht ver-
letzt sei. Die Sperrung als Anordnungen nach § 45 
StVO betreffe nicht die Bodennutzung, sondern sei 
ausschließlich auf die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs ausgerichtet2. 

Das OVG Koblenz sah dies anders. Ein Eingriff in 
die kommunale Selbstverwaltung könne gegeben 
sein, weil der Gemeinde die Straßenbaulast für 
Gemeindestraßen obliege und mit der Sperrung in 
die Planungshoheit eingegriffen werde. Dement-
sprechend stehe der Gemeinde auch das Recht zu, 
die Sperrung in materieller Hinsicht auf Ermessens-
fehler überprüfen zu lassen. Hier werde durch die 
Verkehrsregelung der Rechtskreis der Gemeinde in 
einer Weise beschränkt, dass dies einem Ausschluss 
der vom Baulastträger vorgesehenen Zweckbe-
stimmung der Straße nahe komme. Die straßenver-
kehrsrechtliche Regelung dürfe nicht entgegen der 
Widmung den Kraftfahrzeugverkehr dauerhaft 
aussperren. Die angegriffene verkehrsrechtliche 
Anordnung nach § 45 StVO sei unter Verkennung 
der Rechte der Gemeinde als Straßenbaulastträgerin 
in ermessensfehlerhafter Weise ergangen. Der Aus-
schluss jeglichen öffentlichen Verkehrs habe eine 
erhebliche Eingriffswirkung hinsichtlich der plane-
rischen Funktion und des in der Widmung zum 
Ausdruck kommenden Zwecks der Straßenverbin-
dung zur Folge. Die Straße werde funktionslos und 
der Baulastträger und Planungsträger in seinen 
planerischen Erwartungen sowie den ggf. getätigten 
Investitionen enttäuscht. Die Straßenverkehrsbe-
hörde sei mit der Vollsperrung über das ihren 
Kompetenzen entsprechende Ziel hinaus geschos-
sen3. 

2. Planungshoheit als Abwehrgrundlage ge-
genüber staatlichen Eingriffen 

In dem Rechtsstreit kam dem Stellenwert der ge-
meindlichen Planungshoheit als Abwehrinstrument 
gegenüber staatlichen Eingriffen eine zentrale Be-
deutung zu. Den Gemeinden ist nach Art. 28 II 1 
GG das Recht gewährleistet, alle Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze 
in eigener Verantwortung zu regeln. Dazu zählt 
auch die Planungshoheit4.  

1.                                                            
2  VG Koblenz, Urteil vom 25.11.2002 - K 

1966/02.KO (nicht veröffentlicht). 
3  OVG Koblenz, Urteil vom 4.11.2003 - 7 A 

11135/03.OVG -. 
4  Kichberg/Boll, NVwZ 2002, 550. 
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3. Die Gemeinde in der Abwägungs- und 
Rechtsschutzpyramide 

Die Planungshoheit gewährt der Gemeinde einer-
seits für den Bereich der städtebaulichen Planung 
autonome Entscheidungsspielräume, ist aber ande-
rerseits auch in vielfältiger Weise rechtlich einge-
bunden5. Die Ziele der Raumordnung sind zu be-
achten6. Die privilegierte Fachplanung kann bei 
Wahrung der Voraussetzungen des § 38 BauGB 
einen Vorrang für sich in Anspruch nehmen. Ge-
meindliche Betroffenheiten lösen gegenüber Pla-
nungen anderer Gemeinden aber auch gegenüber 
Fachplanungen ein Beteiligungserfordernis aus 
(Stufe 1)7. Bei Auswirkungen gewichtiger Art im 
nachbargemeindlichen Bereich wird nach § 2 II 
BauGB eine interkommunale Abstimmung erfor-
derlich (Stufe 2)8. Werden konkrete gemeindliche 
Planungen betroffen oder entziehen sich weite Teile 
des Gemeindegebietes einer durchsetzbaren Pla-
nung (Stufe 3), ergeben sich wegen des Eintritts in 
verfassungsrechtliche Garantiebereiche gesteigerte 
Berücksichtigungserfordernisse und erhöhte Über-
windungslasten in der Bau- und Fachplanung glei-
chermaßen9. Bei gravierenden nachteiligen Folgen 
gemeindlicher Nichtplanungen vor allem für Nach-
bargemeinden aber auch bei Verletzung raumordne-
rischer Ziele können sich aus § 1 III und IV BauGB 
gemeindliche Planungspflichten ergeben, deren 
Einhaltung durch die Kommunalaufsicht und auf 
der Grundlage der Landesplanungsgesetze sicher-
gestellt werden kann10. 

1.                                                            
5  Zu den Schutzbereichen der kommunalen 

Selbstverwaltung BVerfG, B. v. - 2 BvR 
1619/93 - BVerfGE 79, 127 = NVwZ 1989, 
347 – Rastede. 

6  BVerwG, Urteil v. 15.5.2003 – 4 CN 9.01 – 
UPR 2003, 358 = NVwZ 2003, 1263 - Stuttgar-
ter Landesmesse. 

7  BVerwG. Urt. v. 8.9.1972 – IV C 17.71 - 
BVerwGE 40, 323 = DVBl. 1973, 34 – Krab-
benkamp; Urt. v. 7.7.1978 – IV C 79.76 -  
BVerwGE 56, 110 = DVBl. 1978, 845 – Frank-
furter Flughafen; B. v. 9.11.1979 – 4 N 1.78 - 
BVerwGE 59, 87 = NJW 1980, 1061 – Abwä-
gungsmaterial; Urt. v. 15.12.1989 – 4 C 36.86- 
BVerwGE 84, 209 = NVwZ 1990, 464 - im-
missionsschutzrechtliche Genehmigung. 

8  BVerwG, Urt. v. 1.8.2002 – 4 C 5.01 - BVerw-
GE 117, 25 = NVwZ 2003, 86 – FOC Zwei-
brücken. 

9  BVerwG, Urt. v. 4.5.1988 – 4 C 36.86 - 
BVerwGE 79, 318 = NJW 1989, 242; vgl. auch 
bereits Urt. v. 7.7.1978 – IV C 79.76 -  
BVerwGE 56, 110 = DVBl. 1978, 845 – Frank-
furter Flughafen. 

10  BVerwG, Urt. v. 17.9.2003 – 4 C 14.01 – Mül-
heim-Kärlich; zur Vorinstanz OVG Koblenz, 
B. v. 20.1.1998 – 1 B 10056/98 –; Urt. v. 

4. Planungshoheit und überörtliche Fachpla-
nung 

Die Wehrfähigkeit von Gemeinden wurde bisher 
überwiegend im Zusammenhang mit Eingriffen 
durch die Fachplanung untersucht. Aus diesem 
Rechtsbereich ergeben sich daher wichtige Er-
kenntnisse zum Stellenwert der gemeindlichen 
Planungshoheit. Zu ihr gehört die Ortsplanung, die 
den Flächennutzungsplan als die übergeordnete 
Bauleitplanung und den Bebauungsplan als die 
rechtsverbindliche Bauleitplanung beinhaltet. Wei-
tere städtebauliche Satzungen treten hinzu. Die 
Gemeinden sehen sich dabei in aller Regel hohen 
Hürden gegenüber, wenn sie eine überörtliche 
Fachplanung ernsthaft in Gefahr bringen wollen. 
Denn die Planungshoheit räumt ihnen keine umfas-
sende Rügebefugnis unter allen rechtlichen Ge-
sichtspunkten ein, sondern beschränkt sich auf die 
eigenen Rechte der kommunalen Selbstverwal-
tung.11 Die gemeindliche Planungshoheit kann 
allerdings beeinträchtigt sein, wenn konkrete ge-
meindliche Planungen betroffen sind oder sich 
weite Teile des Gemeindegebietes einer durchsetz-
baren Planung der Gemeinde entziehen.12 

Zugleich wird damit die verfassungsrechtliche 
Schwelle markiert, die sich aus der Selbstverwal-
tungsgarantie in Art. 28 II GG ableitet. Dabei ist 
zwischen den gemeindlichen Rechten auf Informa-
tion und Stellungnahme (Beteiligungsrechte) und 
den materiellen Abwehrrechten zu unterscheiden. 
Während die Beteiligungsrechte eher zur Weite 
tendieren und bereits dann greifen, wenn gemeind-
liche Belange mehr als geringfügig berührt wer-
den13, sind die verfassungsrechtlich gebotenen 
Abwehrrechte deutlich enger gefasst. Sie setzen 
voraus, dass konkrete gemeindliche Planungen 
betroffen sind oder sich weite Teile des Gemeinde-
gebietes einer durchsetzbaren Planung entziehen14. 
Die Planungsvorstellungen müssen sich zwar nicht 
in der rechtsverbindlichen Bauleitplanung äußern, 

1.                                                                          

5.7.2001 – 1 A 10168/01.OVG – (unveröffent-
licht). 

11  Stüer/Hermanns, Fachplanungsrecht Grundla-
gen – Naturschutz, Rechtsprechungsbericht 
2001/2002, DVBl. 2003, 711 unter Hinweis auf 
VG Schleswig, Urt. v. 21.6.2001 – 12 A 360/96 
-, RdL 2002, 50 = SchlHA 2002, 24. 

12  BVerwG, Urt. v. 4.5.1988 – 4 C 36.86 - 
BVerwGE 79, 318 = NJW 1989, 242. 

13  B. v. 9.11.1979 – 4 N 1.78 - BVerwGE 59, 87 
= NJW 1980, 1061. 

14  BVerwG, Urt. v. 11.4.1986 – 4 c 51.84 - 
BVerwGE 74, 124 = NVwZ 1986, 837 – 
Standortübungsplatz; Urt. v. 21.3.1986 – 4C 
26.94 - BVerwGE 100, 388 = NVwZ 1997, 169 
– München A 99; Urt. v. 21.10.1999 – 4 C 1.99 
- BVerwGE 109, 371 = NVwZ 2000, 1045 – 
Landschaftsschutzverordnung. 
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aber doch so konkret sein, dass sie über allgemeine 
Planungsvorstellungen hinaus konkrete Gestalt 
angenommen haben. 

Fremdenverkehrliche Belange etwa können grund-
sätzlich nicht von einer Gemeinde mit Erfolg gel-
tend gemacht werden – eine Gemeinde kann ggf. 
nur rügen, dass die Auswirkungen einer Fachpla-
nung ihre Wirtschaftsstruktur und Leistungsfähig-
keit massiv und nachhaltig verschlechtern.15 Eine 
Gemeinde ist nicht Grundrechtsträgerin und kann 
auch bei einer drohenden Enteignung kommunalen 
Eigentums nicht wie ein Privater16 eine umfassende 
gerichtliche Kontrolle eines Planfeststellungsbe-
schlusses erwirken. Sie kann mit eigenen Belangen 
eine Fachplanung grundsätzlich nur dann abweh-
ren, wenn ihre Belange hinreichend konkret und 
verfestigt sind.17 Das allgemeine Interesse, das 
Gemeindegebiet vor einem Vorhaben der Fachpla-
nung zu verschonen, reicht für die Geltendmachung 
einer Verletzung der Planungshoheit nicht aus. Das 
gilt auch dann, wenn sich die Gemeinde dadurch 
beschwert sieht, dass naturschutzrechtliche Kom-
pensationsmaßnahmen allein auf ihrem Gebiet – 
und nicht auch auf dem Gebiet einer Nachbarge-
meinde angeordnet worden sind. So kann eine Ge-
meinde nicht die gerichtlich Prüfung erreichen, ob 
Eingriffe in auf einem Bahngelände entstandene 
Biotopflächen im Rahmen eines eisenbahnrechtli-
chen Planfeststellungsverfahrens einen naturschutz-
rechtlichen Kompensationsbedarf auslösen.18 Vom 
Schutz der Planungshoheit sind dagegen planeri-
sche Vorstellungen umfasst, soweit sie schon hin-
reichend bestimmt sind. Die abstrakte Möglichkeit, 
dass sich die gemeindliche Planung in gewisser 
Weise entwickeln werde, reicht für die Darlegung 
der Beeinträchtigung der Planungshoheit auf dieser 
dritten Stufe der verfassungsrechtlichen Betroffen-
heit nicht aus.19 Gemeinden als Eigentümer von 
betroffenen Grundstücksflächen haben zwar nicht 
verfassungsrechtlich, wohl aber einfachrechtlich die 
gleiche Rechtsstellung wie andere - private -  Ei-
gentümer. Da eine Gemeinde nicht Träger von 
Eigentumsgrundrechten ist, kann sie sich jedoch 
nicht auf Art. 14 III 1 GG berufen. Verfassungs-
rechtlich ist das Eigentum von Gemeinden nur im 
Rahmen der Gewährleistung der kommunalen 
Selbstverwaltung geschützt, also insoweit, als es 
Gegenstand und Grundlage kommunaler Betäti-
1.                                                            
15  OVG Koblenz, B v. 12.9.2001 – 1 B 

10286/01.OVG – Ürzig; B. v. 12.9.2001 – 1 B 
10456/01.OVG – Zeltingen–Rachtig. 

16  BVerwG, Urt. vom 18.3.1983 – 4 C 80.79 - 
BVerwGE 67, 74 – Wittenberg. 

17  BVerwG, Urt. v. 11.1.2001 - 4 A 12.99 – 
NVwZ 2002, 612 = LKV 2001, 555. 

18  BVerwG, B. v. 17.4.2000 – 11 B 19.00 - 
NVwZ 2001, 88. 

19  BVerwG, Urt. v. 1.7.1988 - 4 C 15.85 – Buch-
holz 11 Art 28 GG Nr. 69. 

gung ist. Eine Gemeinde kann eine fernstraßen-
rechtliche Planfeststellung im Hinblick auf deren 
enteignende Wirkung daher nicht mit der Begrün-
dung angreifen, öffentliche, sie nicht in ihrer Pla-
nungshoheit stützende Belange seien nicht oder 
nicht mit dem ihnen zukommenden Gewicht in die 
Abwägung eingestellt worden.20 Sie ist nicht be-
fugt, sich als Kontrolleur der zur Wahrung öffentli-
cher Belange jeweils berufenen staatlichen Behör-
den oder als Sachwalter privater Belange aufzu-
schwingen und kann nicht Belange der Verkehrssi-
cherheit, des Landschaftsbildes oder des Wasser-
haushaltes rügen. Eine Rechtsposition der Gemein-
de ist nur dann berührt, wenn ein Fachplanungsvor-
haben eine hinreichend bestimmte gemeindliche 
Planung nachhaltig stört, wesentliche Teile des 
Gemeindegebietes einer durchsetzbaren Planung 
entzieht oder kommunale Einrichtungen erheblich 
beeinträchtigt. Beim Neubau einer Straßenbrücke 
ist die Erheblichkeitsschwelle im Hinblick auf das 
gemeindliche Selbstgestaltungsrecht dann betrof-
fen, wenn dem Ort im Verhältnis zu dem vorigen 
Zustand ein neuartiges Gepräge verliehen wird.21 
Im Übrigen kann eine Gemeinde mit eigenen Pla-
nungen eine Fachplanung nur abwehren, wenn ihre 
eigene Planung hinreichend konkretisiert und ver-
festigt ist.22  

Wenn Gemeindestraßen betroffen sind, ist ohne 
weiteres davon auszugehen, dass die Planungsho-
heit tangiert ist, denn gerade eine vernünftige Ver-
kehrsplanung von Gemeindestraßen und –wegen 
unterliegt der Planungshoheit. Insoweit steht den 
Gemeinden bei Eingriffen ein gerichtlich nachprüf-
bares Recht auf eine ermessensfehlerfreie Entschei-
dung zu23. Es wird sogar die Auffassung vertreten, 
dass bei Berührung von Gemeindestraßen schon 
unterhalb dieser Schwelle die Berücksichtigung 
gemeindlicher Planungsbelange das Recht auf ge-
rechte Abwägung verleiht.24 

5. Planungshoheit und Straßenverkehrsrecht 

Das Straßenverkehrsrecht befasst sich mit der Ord-
nung des Verkehrs und hat zum Ziel, die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. Es 
regelt den Straßenverkehr unter ordnungsrechtli-
chen Gesichtspunkten. Gegen Verkehrszeichen 
haben Verkehrsteilnehmer nur unter besonderen 
Voraussetzungen wirksame Rechtsschutzmöglich-
keiten. Ist die erste Hürde der Klagebefugnis über-
1.                                                            
20  BVerwG, Urt. V. 26.2.1999 – 4 A 47/96 - 

NVwZ 2000, 560. 
21  BVerwG, B. v. 15.4.1999 – 4 VR 18/98 (4a 

45/98) - NVwZ-RR 1999, 554. 
22  Zusammenfassend: Stüer/Probstfeld, Die Plan-

feststellung, 2003, Rdn. 99. 
23  BVerwG, Urt. v. 14.2.1969 - IV C 215.65 - 

BVerwGE 31, 263 = DöV 1969, 853. 
24  Steinberg/Berg/Wickel, Fachplanung, Kom-

mentar, 3. Aufl. 2000, Rd.-Nr. 77. 
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wunden, kann die mögliche Verletzung seines 
Rechts auf fehlerfreie Ermessensbetätigung gerügt 
werden. Hierzu wird eine spezielle, über das durch 
Art. 2 I GG geschützte Recht auf Teilnahme am 
allgemeinen Straßenverkehr hinausgehende (grund-
rechtliche) Betroffenheit vorliegen müssen25.  

Gemeinden können durch Verkehrsbeschränkungen 
betroffen sein, wenn in ihr Selbstverwaltungsrecht 
eingegriffen wird. Nach der Rechtsprechung des 
BVerwG gewährleistet Art. 28 II 1 GG der Ge-
meinde die Wahrung des Wohls ihrer Einwohner 
nicht schlechthin, sondern nur insoweit, als es um 
die Wahrnehmung der „im Rahmen der Gesetze“ 
bestimmten eigenen Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft geht. Regelungen des Straßenver-
kehrs sind grundsätzlich nicht Angelegenheiten des 
gemeindeeigenen durch Art. 28 II 1 GG verfas-
sungsrechtlich geschützten Wirkungskreises, son-
dern gehören zu den staatlichen Aufgaben. Die 
Regelung und Lenkung des Straßenverkehrs unter-
liegt nicht dem gemeindlichen Selbstverwaltungs-
recht. Bloße faktische Veränderungen der Ver-
kehrsverhältnisse, die verkehrsregelnde Maßnah-
men der Straßenverkehrsbehörden bewirken, muss 
eine Gemeinde daher hinnehmen. Ein Eingriff in 
die Planungshoheit liegt bei Verkehrsregelungen 
nur dann vor, wenn die Maßnahme den eigenen 
Wirkungskreis einer Gemeinde betrifft.26 

Was zum Bestand der Selbstverwaltungsangele-
genheiten gehört, wird auch durch die historische 
Entwicklung geprägt. Wenn das aus dem Selbst-
verwaltungsrecht abgeleitete Selbstgestaltungsrecht 
innerlich ausgehöhlt oder wertlos gemacht wird, 
kann die Gemeinde Maßnahmen aus dem staatli-
chen Bereich von sich abwehren.27 Verkehrsrege-
lungen, die den innerstädtischen Individualverkehr 
mit Kraftfahrzeugen zum Zwecke der Verkehrsbe-
ruhigung beschränken, sind durch § 45 I StVO 
gedeckt, wenn die Maßnahmen erforderlich sind, 
um die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Stadtver-
kehrs zu gewährleisten.28 Auch die Erreichbarkeit 
einer Gemeinde ist ein wichtiges Kriterium für 
Standortbestimmungen und Entwicklungsperspek-
tiven. Wird in diesen Bereich eingegriffen, liegt 
eine Beeinträchtigung der Planungshoheit nahe. 

1.                                                            
25  Dederer, Rechtsschutz gegen Verkehrszeichen, 

unter Hinweis auf VGH Mannheim, NZV 
2003, 314 und weiteren Hinweisen sowie Lorz, 
DÖV 1993, 129. 

26  BVerwG, Urt. V. 29.6.1983 – 7 C 102.82 - 
NVwZ 1983, 610. 

27  BVerwG, Urt. v. 19.3.1976 – VII C 71.72 - 
1976, 2175 = VerkMitt 1976, Nr. 101. 

28  BVerwG, Urt. v. 25.4.1980 - 7 C 19/78 - NJW 
1981, 184. 

6. Überlagerungen von Straßenverkehrsrecht 
und Straßenwegerecht 

Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen sind in 
ihrem zulässigen Wirkungsbereich vom Straßen-
wegerecht begrenzt. Das Straßenwegerecht befasst 
sich mit den Rechtsverhältnissen an öffentlichen 
Straßen. Es regelt ihre Entstehung (Indienststellung 
und Widmung, ihre Einteilung und Umstellung –
sowie ihre Beendigung durch Einziehung), grenzt 
den Gemeingebrauch von der Sondernutzung ab, 
setzt Anbauverbote und Anbaubeschränkungen 
entlang den öffentlichen Straßen fest, legt die recht-
lichen Grundlagen der Planung für den Bau neuer 
oder den Ausbau vorhandener öffentlicher Straßen 
und bestimmt schließlich Träger und Umfang der 
Straßenbaulast. Bei Straßenwegerecht und Straßen-
verkehrsrecht handelt es sich also um verschiedene 
Rechtsbereiche. 

Gleichwohl gibt es einige Verzahnungen und Über-
schneidungen.29 Wenn sich etwa Regelungen des 
Straßenverkehrs bei Sperrungen für bestimmte 
Verkehrsarten oder Benutzerkreise richten, kann 
dies den Widmungszweck beeinträchtigen. Insoweit 
wird die straßenrechtliche Kompetenz des Straßen-
baulastträgers vom Straßenverkehrsrecht und den 
durch dieses Recht geschaffenen Befugnissen der 
Straßenverkehrsbehörde überlagert. Ein unzulässi-
ger Übergriff in die straßen(wege)rechtlichen 
Kompetenzen wird im Falle von verkehrsrechtlich 
begründeten Straßenbenutzungsregelungen, die nur 
einen Teil des Kraftfahrzeugverkehrs absperren, 
noch nicht gesehen.30 

Die Straßenverkehrsbehörden sind jedoch nicht 
befugt, durch verkehrliche Regelungen gegen den 
Willen des Trägers der Straßenbaulast bzw. der 
Gemeinde eine gewidmete Straße der Öffentlichkeit 
auf Dauer ganz zu entziehen und auf diese Weise 
eine Widmung faktisch zunichte zu machen. Sie 
würden damit in unzulässiger Weise in den Rege-
lungsbereich der zur Wegeeinziehung berufenen 
Behörde eingreifen.31 Das Straßenverkehrsrecht 
allein ist keine geeignete rechtliche Grundlage zur 
Einschränkung des Widmungsumfangs durch die 
Straßenverkehrsbehörden. Außer dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit ist daher auch die straßen-
verkehrsrechtliche Zulässigkeit wesentliche Vor-
aussetzung für rechtmäßige straßenverkehrsrechtli-
che Anordnungen. Denn die Funktion der Straße 

1.                                                            
29  BVerwG, Urt. v. 28.11.1969 - VII C 67.68 - 

BVerwGE 34, 241 = DVBl. 1970, 584. 
30  BVerwG, Urt. v. 25.4.1980 - 7 C 19.78 – NJW 

1981, 184 = DVBl. 1980, 1045. 
31  Kodal/Krämer, Straßenrecht, Kommentar, 6. 

Auflage, Anm. 28.2 zu Kap. 24 sowie Ja-
gusch/Zentschel, Straßenverkehrsrecht, 35. 
Auflage, Anm. 28b zu § 45 STVO. 
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steht nicht zur Disposition der Straßenverkehrsbe-
hörden.32 

Eine Entwidmung, mit der eine Straße der Öffent-
lichkeit vollständig entzogen wird, kann nur recht-
mäßig im Wege eines besonderen Einziehungsver-
fahrens durch den Straßenbaulastträger bzw. die 
entsprechende Aufsichtsbehörde ergehen. In diesem 
Verfahren ist das Vorhaben der Öffentlichkeit an-
zukündigen und die Möglichkeit von Einwendun-
gen und Stellungnahmen einzuräumen.33 Selbst bei 
einer faktischen Teileinziehung ist das wegerechtli-
che Verfahren vorrangig.34 

Auch angesichts möglicher Überlagerungen zwi-
schen Straßenwegerecht und Straßenverkehrsrecht 
hat die Gemeinde aus der Selbstverwaltungsgaran-
tie und der von ihr gewährleisteten Planungshoheit 
einen umfassenden Überprüfungsanspruch, dass 
straßenverkehrsrechtliche Regelungen die berech-
tigten gemeindlichen Belange wahren. Eine falsche 
Verfahrenswahl eröffnet für eine betroffene Ge-
meinde die Möglichkeit, sich auf die verfassungs-
rechtliche Bestimmung in Art. 28 II 1 GG zu beru-
fen. Die Gemeinde kann verhindern, dass die Stra-
ßenverkehrsbehörden ohne das erforderliche wege-
rechtliche Verfahren an den Interessen der Gemein-
de vorbei durch die Sperrung von Straßen vollende-
te Fakten schaffen. 

7. Straßenverkehrsrecht muss Wegerecht be-
achten 

Im Ergebnis lässt sich festhalten: 

- Maßnahmen aus dem Bereich des Straßenver-
kehrs, insbesondere Anordnungen im Rahmen 
von § 45 StVO, berühren als staatliche Ange-
legenheiten nicht sozusagen automatisch die 
verfassungsrechtlich garantierte gemeindliche 
Selbstverwaltung/Planungshoheit. 

- Die Planungshoheit der Gemeinden ist aber 
dann berührt, wenn straßenverkehrsrechtliche 
Regelungen in verfestigte gemeindliche Pla-
nungsabsichten eingreifen. Gemeinden sind al-
lerdings kein Sachwalter anderer öffentlicher 
Interessen und als Grundstückseigentümer 
nicht grundrechtsfähig. 

- Wenn Gemeindestraßen und –wege von stra-
ßenverkehrsrechtlichen Regelungen nachhaltig 
betroffen sind, wird die gemeindliche Pla-
nungshoheit betroffen mit der Folge, dass den 
Gemeinden ein Überprüfungsanspruch zusteht. 

- Straßenverkehrsrechtliche Regelungen finden 
ihre Grenze im Bereich des Straßenwegerechts. 

1.                                                            
32  Jagusch/Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 

Kommentar, 35. Auflage, Anm. 28 b zu § 45 
STVO m.w.Nachw. 

33  Kodal/Krämer, Kap. 10, Anm. 11. 
34  Kodal/Krämer, Kap. 10, Anm. 17; Mar-

schall/Schroeter/Kastner, Bundesfernstraßenge-
setz, 5. Aufl., Anm. 17 zu § 7. 

Sie können ein wegerechtliches Verfahren 
nicht völlig überlagern oder ersetzen. Dement-
sprechend kann das Straßenverkehrsrecht nicht 
den Widmungszweck einer Gemeindestraße 
auf Dauer erheblich beeinträchtigen oder ganz 
zunichte machen. Das wegerechtliche Verfah-
ren ist daher in der Regel vorrangig. Die Stra-
ßenverkehrsbehörden sind nicht befugt, durch 
Maßnahmen auf der Grundlage des § 45 StVO 
das Widmungsverfahren zu umgehen. Auch 
andere straßenverkehrsrechtliche Anordnungen 
dürfen an berechtigten gemeindlichen Belan-
gen nicht vorbeigehen 
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